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Vorwort

Wenn unter deutschsprachigen Datenschutzexperten bekannt geworden
wäre, dass die Herausgeber bereits im Juli 2012 mit dem Verlag C.H.BECK
Verträge über einen Kommentar zur Datenschutz-Grundverordnung unter-
zeichneten, hätte dies sicherlich in weiten Kreisen für Belustigung gesorgt.
Nur wenige konnten sich damals vorstellen, dass der ambitionierte Vorschlag
der Europäischen Kommission vom 25. Januar 2012, die 28 unterschiedli-
chen Datenschutzrechte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch
ein einheitliches, unmittelbar geltendes europäisches Datenschutzrecht zu
ersetzen, in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden würde. Viele erwarteten
seinerzeit vielmehr, dass der europäische Gesetzgeber die vorgeschlagene
Datenschutz-Grundverordnung zur Gänze ablehnen würde. Andere rech-
neten zumindest damit, dass der Verordnungsvorschlag im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens in eine Richtlinie verwandelt werden würde, so dass das
Datenschutzrecht auch weiterhin maßgeblich durch nationale Rechtsvor-
schriften hätte geregelt werden können. Die Vorstellung, dass eines Tages das
deutsche Bundesdatenschutzgesetz ebenso wie das österreichische Daten-
schutzgesetz – um nur zwei wichtige Beispiele mitgliedstaatlicher Norm-
werke zu nennen – durch die Datenschutz-Grundverordnung abgelöst
würden, erschien auch den meisten Sachkennern im Juli 2012 schlicht
wirklichkeitsfremd. Bis heute zeugen erste juristische Stellungnahmen zur
Datenschutz-Grundverordnung von einer gewissen Überraschung über das
schließlich erzielte Ergebnis des fünf Jahre dauernden europäischen Gesetz-
gebungsprozesses.
Den Verantwortlichen im Verlag C.H.BECK, allen voran Herrn Dr. Hans

Dieter Beck, ist herzlich dafür zu danken, dass sie schon früh die Zuversicht
der Herausgeber teilten, dass Europa demnächst ein einheitliches Daten-
schutzrecht erhalten würde, und sich deshalb ohne jedes Zögern bereit
erklärten, den ersten großen Kommentar zur neuen Datenschutz-Grundver-
ordnung in ihr Verlagsprogramm aufzunehmen.
Für die Wirtschaft stand bereits 2012 fest, dass Europa seine Pläne, einen

wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt aufzubauen, nur dann würde
realisieren können, wenn es sich auf gemeinsame und möglichst einheitliche
Datenschutzregeln verständigte. Dass es sich dabei um Datenschutzregeln
mit hohem Schutzniveau handeln musste, entsprach der Interessenlage wohl
der meisten Bürger. Es ist der besonderen, oft leidvollen Geschichte unseres
Kontinents und seinen Erfahrungen mit Diktaturen von rechts und von links
geschuldet, dass die Menschenwürde und damit auch die Selbstbestimmung
des Bürgers über die ihn betreffenden oder mit ihm in Zusammenhang zu
bringenden Daten auch im Unionsrecht grundrechtlich verbürgt sind. Der
Schutz personenbezogener Daten gehört gewissermaßen zur Seele Europas.
Zur Schaffung eines modernen Datenschutzrechts auf europäischer Ebene
haben dabei gerade Politiker und Juristen aus Deutschland maßgeblich bei-
getragen. Unter Vorsitz von Roman Herzog, dem früheren deutschen Bundes-
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präsidenten und vormaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, be-
schloss der Europäische Grundrechtekonvent bereits im Oktober 2000, in
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union neben der Menschen-
würde auch das Datenschutzgrundrecht explizit zu verankern und ausdrück-
lich unabhängige Datenschutz-Aufsichtsbehörden mit der Überwachung
und Durchsetzung dieses wichtigen Grundrechts zu betrauen. Mit dem
maßgeblich unter deutschem Vorsitz im ersten Halbjahr 2007 ausgehandelten
Vertrag von Lissabon wurde nicht nur die Grundrechtecharta rechtsverbind-
lich. Zugleich verliehen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dem
europäischen Gesetzgeber in Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Union auch eine weitreichende Rechtsetzungszuständigkeit für das Da-
tenschutzrecht; der europaweite Schutz des Datenschutzgrundrechts wurde
somit zum Auftrag für den europäischen Gesetzgeber. Mit der Datenschutz-
Grundverordnung, die am 24. Mai 2016 in Kraft getreten ist und ab dem
25. Mai 2018 überall in der Europäischen Union unmittelbar gelten wird,
werden diese gemeinsam von allen Mitgliedstaaten getroffenen Vorgaben
nun in die Praxis umgesetzt und mit Leben erfüllt.
Europäische Projekte verlangen stets das Zusammenwirken vieler unter-

schiedlicher Personen und das harmonische Zusammenführen unterschiedli-
cher Prioritäten und Präferenzen. Dieser Kommentar zur Datenschutz-
Grundverordnung, der sich das Ziel gesetzt hat, im Einklang mit der europa-
rechtlichen Rechtsnatur und Herkunft des neuen Regelwerks das künftig
europaweit geltende Datenschutzrecht aus europäischem Blickwinkel zu
analysieren, zu erläutern und zu kommentieren, bildet dabei keine Aus-
nahme. 13 renommierte Praktiker und Wissenschaftler konnten wir dazu
bewegen, ihre aus unterschiedlichen Blickwinkeln gewonnenen Erfahrungen
in diesen Kommentar einzubringen. Ihnen allen sei an dieser Stelle für die
engagierte Mitwirkung und die Wahrung der ehrgeizigen Abgabetermine
herzlich gedankt.
Dass zu den Kommentatoren die maßgeblichen Entscheidungsträger ge-

hören, die zwischen 2012 und 2016 in der Europäischen Kommission, im
Europäischen Parlament, beim Europäischen Datenschutzbeauftragten sowie
in Deutschland die wesentlichen Arbeiten zur Datenschutz-Grundverord-
nung verantworteten oder mitgestalteten, sehen wir als besonderes Allein-
stellungmerkmal des „Ehmann/Selmayr“, auch wenn sämtliche Autoren
selbstverständlich ausschließlich ihre persönliche Auffassung vertreten und
nicht die ihrer jeweiligen Anstellungsbehörde. Der Kommentar verfolgt
dabei das Anliegen, der Praxis auf fundierter unionsrechtlicher Basis hilf-
reiche Hinweise zu den neuen Vorgaben des europäischen Gesetzgebers zu
geben. Die einzelnen Kommentierungen schenken deshalb der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Praxis der EU-
Institutionen besondere Beachtung. Auch Literatur aus dem EU-Ausland
wird berücksichtigt, stellt europäisches Recht doch stets die Synthese mehre-
rer unterschiedlicher nationaler Sichtweisen und Auslegungsmöglichkeiten
dar. Es kann daher nur richtig verstanden und angewendet werden, wenn
man bereit ist, die Brille des nationalen Rechts bewusst abzulegen. Parallelen
zum bisherigen nationalen Datenschutzrecht wurden, da meist irreführend,
möglichst vermieden. Ebenso wie die Datenschutz-Grundverordnung ein
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unmittelbar europäisches Gesetz darstellt, ist der „Ehmann/Selmayr“ somit
ein unmittelbar europäischer Kommentar.
Alle Kommentierungen sind auf dem Stand von Mitte Januar 2017. Die

Kommentatoren haben die Entwicklung des europäischen Datenschutzrechts
bis zu diesem Zeitpunkt soweit wie möglich berücksichtigt und sind auf
Rechtsprechung und Literatur sowie die Leitlinien der Artikel-29-Daten-
schutzgruppe, die bis Mitte Januar veröffentlicht wurden, eingegangen.
Noch berücksichtigt werden konnten auch die Vorschläge der Europäischen
Kommission vom 10. Januar 2017 zur Neufassung der Verordnung (EG) Nr.
45/2001 und zur neuen ePrivacy-Verordnung, welche an die Stelle der
bisherigen ePrivacy-Richtlinie treten soll und die an mehreren Stellen für
die Praxis wichtige Berührungspunkte mit der Datenschutz-Grundverord-
nung aufweist. Für aktuelle Entwicklungen nach dem Januar 2017 verweisen
wir auf die Beiträge in der monatlich erscheinenden Zeitschrift für Daten-
schutz (ZD).
Großen Dank schulden wir Herrn Dr. Johannes Wasmuth vom Verlag

C.H.BECK, der durch seine engagierte verlegerische Betreuung über die
Jahre hinweg das Erscheinen des Kommentars erst möglich gemacht hat. Zu
danken haben wir ebenfalls in besonderem Maße Frau Rechtsanwältin Ruth
Schrödl, die sich bei hohem Zeitdruck mannigfaltige Verdienste um die
Qualität und Konsistenz des Werks erworben hat.
Ein besonderer Dank gilt schließlich unseren jeweiligen Familien, die

unser Vorhaben, trotz erheblicher beruflicher Belastungen kostbare Wochen-
end- und Ferienzeit in den vorliegenden Kommentar zu investieren, nicht
nur tolerierten, sondern durch stete Ermunterung ganz maßgeblich dazu
beitrugen, dass die Arbeiten zum Jahresanfang 2017 abgeschlossen werden
konnten.
Für Anregungen und Kritik sind wir stets dankbar. Bitte nutzen Sie dazu

gerne die E-Mail-Adressen der Herausgeber (martin.selmayr@cep-passau.eu
oder eugen.ehmann@t-online.de).

Ansbach und Brüssel, im Februar 2017 Eugen Ehmann, Martin Selmayr
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